
 

Synopse zur Verwaltungskostensatzung vom 27.09.2002 

 

Verwaltungskostensatzung ALT 
 

 
Verwaltungskostensatzung NEU 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 Verwaltungskostensatzung des Landkreises 
Stendal  

Aufgrund der §§ 6 Abs. 1 S.1, 3 Abs. 1 der Landkreisord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05. 10.1993 (GVBl. 
S. 598), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 03. 2002 
(GVBl. S. 130), sowie des § 4 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG LSA) vom 13. 12. 1996 (GVBl. S. 405), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. 03. 2002 (GVBl. S. 130), 
hat der Kreistag des Landkreises Stendal in seiner Sitzung 
am 26.09.2002 folgende Satzung beschlossen:  

§ 1 Allgemeines  

(1) Für Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wirkungskreis 
des Landkreises Stendal werden nach Maßgabe dieser 
Satzung Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben, 
wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. 
Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe sind 
ebenfalls Verwaltungstätigkeiten.  
 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornah-
me der kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit gerich-
teter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Ver-
waltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückge-
nommen wird.  

 

Verwaltungskostensatzung des Landkreises 
Stendal 

Aufgrund der §§ 3 Abs. 2, 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stendal in sei-
ner Sitzung am 05.04.2018 folgende Verwaltungskos-
tensatzung des Landkreises Stendal beschlossen. 

§ 1 Allgemeines  

(1) Für Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wirkungs-
kreis des Landkreises Stendal werden nach Maßga-
be dieser Satzung Kosten (Gebühren und Auslagen) 
erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gege-
ben haben. Entscheidungen über förmliche Rechts-
behelfe sind ebenfalls Verwaltungstätigkeiten.  

 
(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vor-

nahme der kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit 
gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme 
der Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zu-
rückgenommen wird. 

 

 
 
 
Neue Rechtsgrundlage 
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(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechts-
vorschriften bleibt davon unberührt.  

§ 2 Kostentarif  

Die Höhe der Kosten richtet sich unbeschadet des § 8 
dieser Satzung nach dem Kostentarif, der Bestandteil die-
ser Satzung ist.  

§ 3 Kostenpflichtige Schuldner  

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,  

1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass ge-
geben hat  

2. wer die Kosten durch eine dem Landkreis ge-
genüber abgegebene oder ihm mitgeteilte Er-
klärung übernommen hat  

3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.  

(2) Kostenpflichtig nach § 6 ist derjenige, der den Rechts-
behelf eingelegt hat.  
 

(3) Mehrere Kostenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner.  

§ 4 Fälligkeit der Kosten  

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kosten-
entscheidung fällig, wenn nicht der Landkreis einen 
späteren Zeitpunkt bestimmt.  

(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen 
Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder Sicher-

(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechts-
vorschriften bleibt davon unberührt.  

§ 2 Kostentarif  

Die Höhe der Kosten richtet sich unbeschadet des § 8 
dieser Satzung nach dem Kostentarif, der Bestandteil 
dieser Satzung ist.  

§ 3 Kostenpflichtige Schuldner  

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,  

1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass ge-
geben hat  

2. wer die Kosten durch eine dem Landkreis ge-
genüber abgegebene oder ihm mitgeteilte 
Erklärung übernommen hat  

3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.  

(2) Kostenpflichtig nach § 6 ist derjenige, der den 
Rechtsbehelf eingelegt hat. 
  

(3) Mehrere Kostenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner.  

§ 4 Fälligkeit der Kosten  

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kos-
tenentscheidung fällig, wenn nicht der Landkreis 
Stendal einen späteren Zeitpunkt bestimmt.  

(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen 
Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder Si-
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stellung eines angemessenen Kostenvorschusses ab-
hängig gemacht werden; wenn der Vorschuss die 
endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstat-
ten.  

§ 5 Gegenstand der Kostenpflicht  

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der 
Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme des An-
trages.  
 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen ent-
steht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betra-
ges.  

 
(3) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstä-

tigkeiten nebeneinander vorgenommen, ist für jede 
Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.  

 
(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstä-

tigkeit  

1. ganz oder teilweise abgelehnt  
2. zurückgenommen, bevor die Verwal-

tungstätigkeit beendet ist  

ist die Gebühr auf ein Viertel des vollen Betrages, 
mindestens jedoch auf 5 Euro, festzusetzen.  

(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt 
oder beruht er auf unverschuldeter Unkenntnis, so 
kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.  

(6) Wird eine zuvor abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf 

cherstellung eines angemessenen Kostenvorschus-
ses abhängig gemacht werden. Wenn der Vorschuss 
die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu er-
statten.  

§ 5 Gegenstand der Kostenpflicht  

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung 
der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme 
des Antrages.  
 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen ent-
steht mit der Aufwendung des zu erstattenden Be-
trages.  
 

(3) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungs-
tätigkeiten nebeneinander vorgenommen, ist für 
jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben. 

 
(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstä-

tigkeit  

1. ganz oder teilweise abgelehnt  
2. zurückgenommen, bevor die Verwal-

tungstätigkeit beendet ist  

kann die Gebühr auf ein Viertel des vollen Betrages 
ermäßigt werden.  

(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt 
oder beruht er auf unverschuldeter Unkenntnis, so 
kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.  

(6) Wird eine zuvor abgelehnte Verwaltungstätigkeit 

Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derzeit ist die Gebühr auf 
ein Viertel des vollen Be-
trages, mind. jedoch auf 5 
Euro, festzusetzen. Mit 
der Neufassung wird aus 
dem Zwang eine Ermes-
sensentscheidung. Dies 
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einen Rechtsbehelf hin vorgenommen, so wird die für 
die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.  

(7) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostenta-
rif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze) bestimmt, 
so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des 
Verwaltungsaufwandes, der Wert des Gegenstandes 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Verwaltungstätig-
keit sowie der Nutzen oder die Bedeutung der Amts-
handlung für den Antragsteller zu berücksichtigen.  

§ 6 Rechtsbehelfsgebühren  

(1) Bleibt ein Rechtsbehelf erfolglos, beträgt die Gebühr 
für die Entscheidung über den Rechtsbehelf das Ein-
einhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene 
Entscheidung anzusetzen war, jedoch mindestens 10 
Euro.  
 

(2) Für die Zurückweisung eines Rechtsbehelfs darf nur 
dann eine Gebühr erhoben werden, wenn die ange-
fochtene Verwaltungstätigkeit gebührenpflichtig ist.  

 
(3) Wird ein Bescheid aufgrund eines Rechtsbehelfes ganz 

oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so 
sind die gezahlten Gebühren ganz oder teilweise zu 
erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein auf 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen 
beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.  

 

auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen, so wird 
die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerech-
net.  

(7) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kosten-
tarif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze) be-
stimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das 
Maß des Verwaltungsaufwandes, der Wert des Ge-
genstandes zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Verwaltungstätigkeit sowie der Nutzen oder die Be-
deutung der Amtshandlung für den Antragsteller zu 
berücksichtigen.  

§ 6 Rechtsbehelfsgebühren  

(1) Bleibt ein Rechtsbehelf erfolglos, beträgt die Ge-
bühr für die Entscheidung über den Rechtsbehelf 
das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die ange-
fochtene Entscheidung anzusetzen war, jedoch 
mindestens 10 Euro.  
 

(2) Für die Zurückweisung eines Rechtsbehelfs darf nur 
dann eine Gebühr erhoben werden, wenn die ange-
fochtene Verwaltungstätigkeit gebührenpflichtig ist.  

 
(3) Wird ein Bescheid aufgrund eines Rechtsbehelfes 

ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückge-
nommen, so sind die gezahlten Gebühren ganz oder 
teilweise zu erstatten, es sei denn, dass die Aufhe-
bung allein auf unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf 
eingelegt hat.  

hat den Vorteil, dass ins-
besondere bei denje-
nigen Verwaltungshand-
lungen keine Gebühren 
erhoben werden müssen, 
die ohnehin mit einer 
geringen Gebühr verbun-
den sind. Der Verwal-
tungsaufwand für die 
zwanghafte Festsetzung 
einer ermäßigten Gebühr 
ist mitunter höher, als die 
bisher vorgeschriebene 
Mindestfestsetzung von 5 
Euro.  
Gleichzeitig orientiert sich 
die Änderung an die be-
stehende vergleichbare 
Regelung des § 12 Absatz 
3 des VWKostG LSA. 
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§ 7 Gebührenbefreiung  

(1) Gebühren werden nicht erhoben für  
 

1. mündliche Auskünfte  
 
 

2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden An-
gelegenheiten:  

1. - Besuch von Schulen (einschließlich beglaubigter Zeugni-
skopien für Bewerbungen)  

2. - Arbeits- und Dienstleistungssachen  
3. - Zahlungen von Krankengeldern, Unterstützungen und 

dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen, Zah-
lungen von Ruhegehältern sowie Witwen- und Waisen-
geldern  

4. - Nachweise der Bedürftigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§7 Gebührenbefreiung  

(1) Gebühren werden nicht erhoben für  
 
1. mündliche Auskünfte, soweit damit nicht ein er-

heblicher Zeitaufwand verbunden ist.  
 

2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden An-
gelegenheiten:  

 Besuch von Schulen (einschließlich be-
glaubigter Zeugniskopien für Bewerbun-
gen)  

 Arbeits- und Dienstleistungssachen  

 Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und 
Waisengeldern, Krankengeldern, Unter-
stützungen und dergleichen aus öffentli-
chen und privaten Kassen  

 Nachweise der Bedürftigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Einfache Auskünfte blei-
ben gebührenfrei. Eine 
Gebührenfestsetzung ist 
vorgesehen, für Auskünf-
te aus Akten und amtli-
chen Unterlagen. Aus-
künfte, z. B. über die 
Rechtslage oder derglei-
chen, bleiben weiterhin 
ohne Gebührenansatz. 
Eine Auskunftserteilung 
aus Akten und amtlichen 
Unterlagen liegt i. d. R. im 
Interesse des Aus-
kunftsersuchenden, wel-
cher mit dem hierbei er-
langten Wissen seine Vor-
teile ziehen kann. Hierbei 
entsteht mitunter ein 
erheblicher Zeitaufwand 
für die Verwaltung. Eine 
Gebührenfestsetzung für 
derartige Auskünfte ist 
somit gerechtfertigt. 
Weiterhin orientiert sich 
diese Regelung an die 
Tarifstelle Nr. 2 der All-
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3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Nieder-

schlagung oder den Erlass von Verwaltungsgebüh-
ren betreffen.  
 

4. Verwaltungstätigkeiten, für die  
a. in Ausübung öffentlicher Gewalt eine Be-

hörde im Lande, des Bundes oder die Be-
hörde eines anderen Bundeslandes Anlass 
gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr 
einem Dritten zur Last zu legen ist.  
 

b. Kirchen oder andere Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-
rechtlichen Verbände, Anstalten und Stif-
tungen Anlass gegeben haben, es sei denn, 
dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Toten- und Beerdigungsscheine  

 Haftnachweise und Rehabilitierungen  

 Zwangsaussiedlungen  

 Vertriebenen- und Flüchtlingshilfesachen  

 Kriegsopferfürsorge 
 

3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Nie-
derschlagung oder den Erlass von Verwaltungs-
gebühren betreffen.  
 

4. Verwaltungstätigkeiten, für die  
a. in Ausübung öffentlicher Gewalt eine Be-

hörde im Lande, des Bundes oder die Be-
hörde eines anderen Bundeslandes An-
lass gegeben hat, es sei denn, dass die 
Gebühr einem Dritten zur Last zu legen 
ist.  

b. Kirchen oder andere Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts einschließlich ihrer öffent-
lich-rechtlichen Verbände, Anstalten und 
Stiftungen Anlass gegeben haben, es sei 
denn, dass die Gebühr einem Dritten zur 

GO-LSA sowie an die Ver-
fahrensweise der anderen 
Landkreise im Land Sach-
sen-Anhalt. Diese sehen 
für entsprechende Aus-
künfte ebenfalls eine Ge-
bührenfestsetzung vor. 
 
Bisher im Kostentarif ge-
regelt; zur besseren 
Nachvollziehbarkeit und 
besseren Darstellung des 
Kostentarifes hier mit 
aufgenommen  
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legen ist.  
5.  

a) Handlungen, die durch einen im öffentlichen 
Dienst stehenden Beamten, Angestellten, Ar-
beiter oder Versorgungsempfänger veranlasst 
werden und sich auf das bestehende oder 
frühere Dienst-, Versorgungs- oder Arbeitsver-
hältnis beziehen  

b) schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen an 
Behörden und zur Vorlage bei Behörden  
 

c) Niederschriften über die Erhebung von Wider-
sprüchen  

d) Ratschläge und Anregungen.  
 

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in Abs. 
1 genannten Fälle hinaus ganz oder teilweise abgese-
hen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse 
besteht oder daraus eine soziale Härte für den Gebüh-
renschuldner entsteht.  

(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über 
Rechtsbehelfe nicht angewendet.  

§ 8 Auslagen  

(1) Werden bei der Vorbereitung oder der Vornahme 
einer Verwaltungstätigkeit besondere Auslagen not-
wendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten 
sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten. Dies 
gilt auch dann, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten 
ist.  
 

Last zu legen ist.  
5.  

a. Handlungen, die durch einen im öffentli-
chen Dienst stehenden Beamten, Be-
schäftigten oder Versorgungsempfänger 
veranlasst werden und sich auf das be-
stehende oder frühere Dienst-, Versor-
gungs- oder Arbeitsverhältnis beziehen  

b. schriftliche Auskünfte und Bescheinigun-
gen an Behörden und zur Vorlage bei Be-
hörden  

c. Niederschriften über die Erhebung von 
Rechtsbehelfen  

d. Ratschläge und Anregungen.  
 

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in 
Abs. 1 genannten Fälle hinaus ganz oder teilweise 
abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches In-
teresse besteht oder die Erhebung der Gebühr un-
billig ist.  

(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen 
über Rechtsbehelfe nicht angewendet.  

§ 8 Auslagen  

(1) Werden bei der Vorbereitung oder der Vornahme 
einer Verwaltungstätigkeit besondere Auslagen 
notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abge-
golten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu er-
statten. Dies gilt auch dann, wenn eine Gebühr 
nicht zu entrichten ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gebührenerhebung 
bei sozialer Härte, ent-
spricht nicht den gesetzli-
chen Forderungen des 
KAG LSA; sondern bei 
erheblicher Härte.  
Diese gilt aber nach § 13a 
Abs. 1 KAG LSA nur bei  
Stundungen.  
Nach § 13a KAG LSA kann 
bei einer Unbilligkeit von 
einer Gebührenerhebung 
abgesehen werden bzw. 
diese erlassen werden, 
wenn die Satzung auf 
diese Möglichkeit hin-



 
8 

 

(2) Als Auslagen gelten insbesondere:  

1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen so-
wie für die Ladung von Zeugen und Sachverständigen; 
erfolgt die Zustellung durch Bedienstete des Landkrei-
ses Stendal, so werden die für die Zustellung durch die 
Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Postge-
bühren erhoben,  

2. Gebühren für Ferngespräche, Telefax und Telefonge-
bühren,  

3. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,  
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,  
5. Beträge, die anderen Personen oder Behörden für 

ihre Tätigkeit zu zahlen sind,  
6. Kosten der Verwahrung oder Beförderung von Sa-

chen,  
7. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,  

 
 
 
 
 

8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Durch-
schriften, Abschriften Auszüge, Fotokopien, Lichtpau-
sen oder Vervielfältigungen nach den im Kostentarif 
enthaltenen Sätzen.  

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und den 
Gebietskörperschaften im Lande werden, soweit die 
Gegenseitigkeit verbürgt ist, Auslagen nur erhoben, 
wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25 Euro über-
steigen.  

(2) Als Auslagen gelten insbesondere:  

1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen 
sowie für die Ladung von Zeugen und Sachver-
ständigen; erfolgt die Zustellung durch Bediens-
tete des Landkreises Stendal, so werden die für 
die Zustellung durch die Post mit Zustellungsur-
kunde entstehenden Postgebühren erhoben,  

2. Gebühren für Ferngespräche, Telefax und Tele-
fongebühren,  

3. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,  
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,  
5. Beträge, die anderen Personen oder Behörden 

für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,  
6. Kosten der Verwahrung oder Beförderung von 

Sachen,  
7. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und 
den Gebietskörperschaften im Lande werden, so-
weit die Gegenseitigkeit verbürgt ist, Auslagen nur 
erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25 
Euro übersteigen.  

weist. Um die bestehende 
Regelung mit den Vor-
schriften des KAG LSA in 
Einklang zu bringen, ist 
diese Änderung erforder-
lich. Wesentliche Auswir-
kungen für den Landkreis 
Stendal oder den Gebüh-
renschuldnern wird diese 
Änderung nicht haben. 
Der Begriff der sozialen 
Härte findet sich nur in § 
13a Absatz 5 KAG LSA. 
Dieser findet allerdings 
nur bei Abgaben in Form 
von Beträgen Anwen-
dung. Diese sind aber 
nicht Gegenstand der 
Verwaltungskostensat-
zung. 
 
Streichung 8., da dies 
keine Auslagen sind son-
dern gebührenpflichtige 
Tatbestände  
 
 



 
9 

 

 
 

§ 9 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes  

Soweit die Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 
4 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes die Vorschriften 
des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt sinngemäß Anwendung.  

 

§ 10 In-Kraft-Treten  

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung des 
Landkreises Stendal vom 27.04.2000 außer Kraft.  

 

Stendal, den 27.09.2002  

 

 

Jörg Hellmuth -Siegel- 
 

§ 9 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes  

Soweit die Satzung keine Regelung enthält, finden nach 
§ 4 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt die Vorschriften des Verwaltungskos-
tengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sinngemäße 
Anwendung.  

§ 10 In-Kraft-Treten  

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung 
des Landkreises Stendal vom 27.09.2002 außer Kraft.  

 

Hansestadt Stendal, den  

 

  

Carsten Wulfänger 
Landrat      
    -Siegel- 
 

 
 
 
 

 


